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CHRONIK Schweiz
Lwzerw. Uer/zzssMwgszzr/z&e/ zzfeer <Z«s FVzwews/izzzzwz'ecBi zw Gewzeiw<Ze-

zzwgeZegewBezfew

Stark umstritten war der Verfassungsartikel, der die Einführung
des FriWewsizwzwzrieuMs zw Guwzez"w<Ze«wge/egewBezïew bringen soll. Mit nur
fünf Stimmen mehr passierte die Vorlage die Abstimmung über Eintre-
ten. Abgelehnt wurde in der Detailberatung eine Fassung, wonach die
Gemeinden befugt sein sollen, in ihren Angelegenheiten durch Beschluss
der Stimmberechtigten den volljährigen Schweizer Bürgerinnen in vollem
oder beschränktem Umfang die politischen Rechte der stimmfähigen
Bürger einzuräumen, sofern die Mehrheit der volljährigen Schweizerin-
nen dieser Gemeinden sich vorher in einer konsultativen Abstimmung
dafür ausspricht. Angenommen wurde die überarbeitete Variante der
Kommission, wonach die Gewz.ezw.iZew befugt sind, das Frauenstimmrecht
für ihre Belange einzuführen. Vor der Gemeindeabstimmung oder auf
Verlangen eines Fünftels der in der Gemeinde wohnenden Schweizer
Bürgerinnen hat die Gemeindebehörde die ^wszcAi <Zer Frzzzzew über das
Frauenstimmrecht in Gemeindeangelegenheiten durch eine DVwewaèsizwz-

zwzzwg festzustellen.

(BSF) Als 12. Gemeindierätin im Kanton Waadt wurde Frau Yi'eiie
Mzzges in La Tour-de-Peilz gewählt, vorgeschlagen von der liberalen
Partei.

(BS.F) Im neuen Solothurner Gesetz über die Gerzc/zisorgawzszziiow,
das noch die Volksabstimmung passierten muss, wurden Frauen für das
Richteramt wählbar erklärt: als Gerichtsschreiber, als Geschworene und
als Ersatzrichter im Amtsgericht.
AzrcAe

(BSF) Die reformierte Kirchensynode des Kantons ^.«rgßw hat fast
einstimmig beschlossen, den Schweizerbürgerinnen, die 20 Jahre alt sind
und in bürgerlichen Rechten und Ehren stehen, das Stimmrecht in den
Angelegenheiten der evangel.-reformierten Landeskirche zu gewähren.
Eine neu eingeführte landeskirchliche Volksabstimmung und der Grosse
Rat müssen aber noch ihre Genehmigung erteilen.

(BSF) Im Kanton 7V?wrg«zz nahmen die Kirchgemeinden MwwcAzrz-
üew und Fà'gerzrz/ew das aktive und passive Frauenstimmrecht an.

Die wzerie BezzrAsrzcfeerizz zw zZer

Im Bezirk Lavaux ist die erste Frau, Zb-zzw-GerAard, als
Bezirksrichterin gewählt worden. Sie ist die vierte Bezirksrichterin im
Kanton: zwei sind bereits in Lausanne, eine in Vevey gewählt. FS.

Die ersie GeraezwdewerwWieriw zzw Aazziow dargazz
In Schafisheim ist an Stelle des zurücktretenden Gemeindeverwal-

ters Berner seine Tochter ALyria Berwer vom Gemeinderat gewählt wor-
den. Sie ist die erste weibliche Gemeindeverwalterin im Kanton,. FS.

6


	Chronik Schweiz

